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Bezüge 

1. Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09. August 2018 (SchulG LSA) (GVBI. LSA 2018, S. 244), zuletzt geändert durch Ge­ 
setz vom 2. Dezember 2025 (GVBI. LSA S. 819) 

2. Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2022 und die Aufnahme von Schülern und 
Bildung von Anfangsklassen an allgemeinbildenden Schulen (SEPI-VO 2022) vom 15. 
Oktober 2020 (GVBI. LSA 2013 S. 607) 

3. Ihre Unterlagen vom 29.05.2026 (persönliche Übergabe) - ,,Vierte Fortschreibung der 
mittelfristigen Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen im Land­ 
kreis Börde im Planungszeitraum der SJ 2022/23 bis 2026/27" einschließlich „Nieder­ 
schriftsauszug ordentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Börde vom 
20.05.2026" aus dem das Abstimmungsergebnis hervorgeht 

Mit Datum 29. Mai 2026 übergeben Sie die Beschlussausfertigung zur Vorla­ 
gennummer 0259/40/2026 „Vierte Fortschreibung der mittelfristigen Schulent­ 
wicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Börde im 
Planungszeitraum der SJ 2022/23 bis 2026/27 zum 10.06.2026" gemäß § 22 
Abs. 4 Satz 4 SchulG LSA i.V.m. § 6 Abs. 7 SEPI-VO 2022. 

Auf der Grundlage des/der unter Punkt 1 und 2 im Bezug genannten Gesetzes/ 
Verordnung bestätige ich die vorgelegte „Vierte Fortschreibung der Schulent­ 
wicklungsplanung des Landkreises Börde" mit folgenden Hinweisen: 

1. 

Der Landkreis Börde ist im Rahmen der Mittelfristigen Schulentwicklungspla­ 
nung als Träger aufgefordert, bzgl. der Gemeinschaftsschule „G. W. Leibniz" 
in Wolmirstedt die Änderung der Organisationsform gemäß § 86d) Abs. 2 Nr. 
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Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Landesschulamt finden Sie hier: 
https://sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildunq und Wissenschaft/ds-lscha.pdf 
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1 SchulG LSA gegenüber der Schule anzuregen. Es steht ihm diesbezüglich frei, als Vermittler 
zwischen den Beteiligten zu fungieren. 

2. 

Die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen innerhalb der qualifizierten gymnasialen Oberstu­ 
fen im Landkreis Börde bleibt zu beobachten, um frühzeitig evtl. Handlungsbedarf ableiten und 
Maßnahmen im Sinne der ausgewiesenen Planungsziele einleiten zu können. 

Im Auftrag 

ij)~~ 
Walbrach 



 
 
Kreistag Landkreis Börde 
 
 
 

 
 

 Der Landrat 
 

 

 
Niederschriftsauszug 

ordentliche Sitzung des Kreistages des Landkreises Börde vom 
20.05.2026 

 
 

TOP 6.10.  Vierte Fortschreibung der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung für die 
allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Börde im Planungszeitraum der SJ 
2022/23 bis 2026/27 zum 10.06.2026 
ungeändert beschlossen 
0259/40/2026 

 
 

 

Beschluss: 
 
Der Kreistag beschloss die vierte Fortschreibung der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung für 
die allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Börde im Planungszeitraum der SJ 2022/23 bis 
2026/27 nach §§ 22, 64 SchulG LSA zum 31.12.2025. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Zustimmungen: 42 
Ablehnungen:  1 
Enthaltungen:  1 
 
 
 

 

F.d.R.d.A. 
 
[Dokumentende] 
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Genehmigung der Dritten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zum 31.12.2024 

Der durch den Kreistag festgestellte Schulentwicklungsplan für den Zeitraum der SJ 2022/23 
bis 2026/27 wurde gemäß §§ 22, 64 SchulG LSA i. V. m. § 6 SEPL-VO 2022 zum 31.12.2024 
fortgeschrieben (BV Nr. 0076/40/2024). Die Dritte Fortschreibung ist mit dem als Anlage der 
E-Mail des Landesschulamtes vom 13.12.2024 beigefügten Schreibens (ohne Datum) 
bestätigt worden. 
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Teil I - Bestandsaufnahme der Schulen im Landkreis 

Kapitel 2 – öffentliche Grundschulen und Grundschulverbünde 

 
2.2 Einheitsgemeinde Hohe Börde 

2.2.1 Grundschule Bebertal 

 

Sachstand bis 30.09.2025: 

Aufgrund der rückläufigen Geburtenzahlen und der prognostizierten Einschülerzahlen wird die 
nach § 13 Abs. 3 Nr. 1 SchulG LSA geforderte Mindestjahrgangsstärke im Anfangssjahr 
(Klassenstufe 1) am Grundschulstandort Bebertal ab dem SJ 2030/2031 unterschritten. 

Das SchulG LSA sieht in § 13 keine Verordnungsermächtigung zur Regelung der 
Mindestschulgröße mehr vor. Insofern bleibt die Gesamtschülerzahl mit voraussichtlich 93 
Schülern unberücksichtigt. 

Die Fortschreibung des Schulplanes der Gemeinde Hohe Börde wird durch den Gemeinderat 
in seiner Sitzung am 11.11.2025 festgestellt. 

 
 

2.5 Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen 

2.5.4 Grundschule Rätzlingen 

 

Sachstand bis 30.09.2025: 

Der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat in seiner Sitzung am 03.12.2024 die 
Namensgebung für die Grundschule in Rätzlingen beschlossen. Diese Grundschule erhält den 
Namen „Lindengrundschule am Drömling“. Mit Schreiben des Landesschulamtes vom 
20.12.2024 wurde die Namensgebung für die Grundschule in Rätzlingen zur Kenntnis 
genommen. 
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2.9 Einheitsgemeinde Sülzetal 

2.9.3 Grundschulverbund Altenweddingen / Teilstandort Langenweddingen 

Sachstand bis 30.09.2024: 

Die geforderte Mindestschulgröße von 40 Schülern am Teilstandort Langenweddingen wird im 
Schuljahr 2025/26 sowie in den Folgejahren unterschritten. 

Die Führung eines Teilstandortes auch ausnahmsweise nicht zulässig, wenn die 
Mindestschulgröße von 40 SuS am Teilstandort nicht erreicht wird. Die Gemeinde hat daher 
akuten Handlungsbedarf. 

Die EG Sülzetal beabsichtigt daher den unselbstständigen Teilstandortes Langenweddingen 
des Grundschulverbundes Altenweddingen-Langenweddingen zum Schuljahr 2025/2026 
aufzuheben. Die Schüler des Teilstandortes Langenweddingen sollen ab dem 01.08.2025 in 
Altenweddingen beschult werden. Die Verfügbarkeit der ausreichenden Aufnahmekapazität 
am Hauptstandort Altenweddingen für den Schul- und für den Hortbetrieb wurde durch die 
Verwaltung geprüft. 

Der Schulbezirk des bisherigen Grundschulverbundes Altenweddingen/ Langenweddingen soll 
Schulbezirk der Grundschule Altenweddingen werden. Die Satzung zur Festlegung von 
Schulbezirken der Gemeinde Sülzetal soll entsprechend angepasst werden. 

Die Schülerzahlenprognosen für den Grundschulstandort Altenweddingen und 
Grundschulstandort Osterweddingen weisen die jeweils eigenständige Bestandsfähigkeit 
mittel- wie auch langfristig aus. 

 
 

Sachstand bis 30.09.2025: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sülzetal hat in seiner Sitzung am 27.02.2025 die Satzung 
über die Schulbezirke für die Grundschulen in Trägerschaft der Gemeinde Sülzetal 
beschlossen. Der Schulbezirk der Grundschule Altenweddingen wird zum 01.08.2025 um den 
Schulbezirk des bisherigen Teilstandortes Langenweddingen erweitert. 
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2.7 Einheitsgemeinde Wanzleben 

 

2.7.2 Grundschule „Martin Selber“ Domersleben 

 

Sachstand 13.05.2026: 

 

Ein Teil der betroffenen Erziehungsberechtigten aus dem satzungsgemäßen Einzugsbereich 
der Grundschule Domersleben – einschließlich der Ortslage Domersleben selbst – lehnt die 
Bildung eines Schulverbundes explizit ab. Für den Fall einer Ablehnung des entsprechenden 
Antrags empfiehlt der Schulträger alternativ die Beschulung am Standort Hohendodeleben. 

Gemäß dem Bericht der Hauptverwaltungsbeamtin Frau Matz in der Stadtratssitzung vom 
07.05.2026 (TOP 3.1, Mitteilung des Ordnungsamtes) ergibt sich nach Abstimmung zwischen 
Verwaltung, Schulleitung und Förderverein unter Berücksichtigung von Zuzügen, 
Rückstellungen und Verweilern folgende Prognose: 

Schuljahr 2026/2027: Gesamtschülerzahl: 66 

Klassenstufe 1: 13 Schüler 

Klassenstufe 2: 21 Schüler 

Klassenstufe 3: 10 Schüler 

Klassenstufe 4: 22 Schüler 

Verfahrensstand Ausnahmeanträge (Groß Rodensleben): Von ursprünglich 5 
Anträgen wurden 3 zurückgezogen; 2 Anträge befinden sich in der laufenden 
Bearbeitung. 

Schuljahr 2027/2028: Gesamtschülerzahl: 60 (vorläufiger Planungsstand) 

Klassenstufe 1: 16 Schüler 

Klassenstufe 2: 13 Schüler 

Klassenstufe 3: 21 Schüler 

Klassenstufe 4: 10 Schüler 

 
 
 

Sachstand bis 02.12.2025: 
 

 
Die Stadt Wanzleben-Börde beantragt mit Schreiben vom 02.12.2026 als Schulträger der 
Grundschule in Domersleben die Ausnahmegenehmigung gemäß § 19 Abs. 1 Ziff. 1 a und 20 
Abs. 1 SEPl-VO 2022 gegenüber der Schulbehörde. 

Bei Ablehnung des Antrages beabsichtigt der Schulträger einen Grundschulverbund mit den 
Grundschulstandorten Domersleben und Hohendodeleben zu bilden. 

Für die Grundschule in Domersleben entsteht kurzfristiger Handlungsbedarf. 
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2.7.4 Grundschule Klein Wanzleben 

 
 

Sachstand bis 30.09.2025: 

 

Der Stadtrat der Stadt Wanzleben hat in seiner Sitzung am 28.08.2025 die Schließung der 
Grundschule Zuckerdorf Klein Wanzleben zum 31.07.2026 beschlossen (BV-BM-Nr. 
107/BM/24-29; Beschluss-Nr. 101206-25.01.36). 

 
Mit Schreiben des Landesschulamtes vom 17.09.2025 wurde die Schließung dieser 
Grundschule zur Kenntnis genommen. 

 
Der Stadtrat hat am 04.12.2025 beschlossen, einen Bürgerentscheid durchzuführen. Die 
Bürger  entscheiden  über  die  folgende  Frage:  „Sind  Sie  dafür,  dass  die     Grundschule 
„Zuckerdorf Klein Wanzleben“ am bisherigen Standort dauerhaft erhalten bleibt und nicht 
geschlossen wird?“. Die Mindestanzahl an Ja-Stimmen ist nicht jedoch erreicht worden. Der 
gefasste Beschluss bleibt somit vom Bürgerentscheid unberührt. 

 
 

 
2.7.5 Grundschule „Ernst Sonntag“ in Seehausen 

 
 

Sachstand bis 30.09.2025: 

 

Der Stadtrat der Stadt Wanzleben hat in seiner Sitzung am 28.08.2025 die Satzung über die 
Festlegung von Schulbezirken für die Grundschulen der Stadt Wanzleben-Börde beschlossen 
(BV-BM-Nr. 108/BM/24-29; Beschluss-Nr. 101206-25.01.37). 

 

Mit dem gefassten Beschluss über die Schließung der Grundschule in Klein Wanzleben wird 
der Schulbezirk der Grundschule „Ernst Sonntag“ in Seehausen um die Orte Meyendorf, 
Remkersleben und Zuckerdorf klein Wanzleben erweitert. 
Die Grundschule in Seehausen verfügt über die entsprechende räumliche Kapazität. 

 
Mit Schreiben des Landesschulamtes vom 07.11.2025 wurde der Satzung über die Festlegung 
von Schulbezirken für die Grundschulen der Stadt  Wanzleben-Börde zugestimmt. 
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Kapitel 3 – öffentliche Sekundarschulen 

 

3.5       Sekundarschule „Werner Seelenbinder“ in Zielitz 

Der Landkreis Börde beantragte am 10.05.2022 als Schulträger der Sekundarschule (SKS) „Werner 
Seelenbinder“ in Zielitz die Einrichtung einer befristeten Außenstelle für die SJ 2022/23 und 2025/26 am 
Objekt der ehemaligen FöS „Chr. W. Harnisch“, Straße der Deutschen Einheit 66, 39326 Wolmirstedt. 

Der alte Gebäudeteil der SKS Zielitz ist nach den Sommerferien 2022 bis zu den Osterferien 2026 
umfangreich saniert worden. 

Die Umbaumaßnahme und Sanierung bedingte die Auslagerung von Klassen, da im Bestandsgebäude keine 
ausreichende räumliche Kapazität im Neubauteil, zur Beschulung aller Klassen, vorhanden waren. Die 
Schuljahrgangsstufen 5 bis 8 wurden während der Bauphase am Standort der ehemaligen Harnisch- Schule 
in Wolmirstedt beschult. 

Die Auflösung der Außenstelle erfolgt zum 07.04.2026. Das Landeschulamt hat dies mit Schreiben vom 
04.02.2026 zur Kenntnis genommen. 
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Kapitel 4 – öffentliche Gemeinschaftsschulen 

 
4.1       Gemeinschaftsschule in Barleben 

Die Gemeinschaftsschule in Barleben befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde Barleben. 

Es ist eine Gemeinschaftsschule der Organisationsform nach § 1 Abs. 1 Nr. 2b UmwVO mit 
den Schuljahrgängen 5 bis 13, wobei die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe 
in Kooperation mit einer anderen Schule geführt werden. 

Zwischen der Gemeinschaftsschule in Barleben und der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ 
in Wolmirstedt besteht seit dem 08.07.2015 eine Kooperationsvereinbarung. 

Beide Partner vereinbarten die Kooperation, ein Angebot zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen garantiert den 
Schülern bei Vorliegen der Eingangsvoraussetzungen einen Schulplatz in der 
Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ in Wolmirstedt. 

Aufgrund der seitens der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ in Wolmirstedt mit Schreiben 
vom 25.08.2023 beantragten Änderung der Organisationsform vom bisherigen Bezug der 
UmwVO § 1 Abs. 1 Nr. 2a in die Organisationsform nach § 1 Abs. 1 Nr. 2b UmwVO (ohne 
eigene gymnasiale Oberstufe in den Schuljahrgängen 11 bis 13), ist der Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung mit einer anderen Schule, in der die Schuljahrgänge 11 bis 12 oder 
13 geführt werden, notwendig geworden. Die Gemeinschaftsschule in Barleben beabsichtigt 
die Kooperation mit der IGS „W. Brandt“ in Magdeburg zu vereinbaren. Mit Beschluss der 
Gesamtkonferenz der IGS „W. Brandt“ vom 01.11.2023 wurde der Kooperation mit der 
Gemeinschaftsschule in Barleben zugestimmt. 

Die Zuständigkeit für die Durchführung des Verfahrens obliegt der Schulbehörde. 

 

Sachstand bis 30.09.2024: 

Die Gemeinschaftsschule in Barleben beabsichtigt die Kooperation mit dem Gymnasium in 
Haldensleben als Kooperationspartner gemäß § 1 Abs. 2 Buchst. b UmwVO einzugehen. 

Aus Sicht des Schulträgers wäre die Kooperation mit dem Gymnasium „Kurfürst J. Friedrich“ 
in Wolmirstedt denkbar, weil der Schuleinzugsbereich der Gemeinschaftsschule Barleben 
vom Schuleinzugsbereich des Gymnasiums in Wolmirstedt erfasst wird. 

 
 

Sachstand bis 25.03.2026: 

Das nach § 5b Abs. 7 S. 8 SchulG LSA erforderliche Einvernehmen des Trägers der 
Schulentwicklungsplanung wird im Rahmen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes 
des Landkreises Börde durch Kreistagsbeschluss im Juni 2026 hergestellt. 

Mit Genehmigungsschreiben vom 24.03.2026 der Schulbehörde wurde dem beantragten 
Wechsel des Kooperationspartners zugestimmt. Die Gemeinschaftsschule Barleben 
kooperiert mit dem Gymnasium „Prof. Friedrich Förster“ in Haldensleben. 
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4.9 Gemeinschaftsschule „G. W. Leibniz“ in Wolmirstedt 

Kooperationsvereinbarung 

Die Gemeinschaftsschule „G.W. Leibniz“ in Wolmirstedt wird in der Organisationsform  nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2b UmwVO mit den Schuljahrgängen 5 bis 13 geführt, wobei die Schuljahrgänge 
11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe in Kooperation mit einer anderen Schule geführt werden. 
Die Kooperation besteht seit dem 08.07.2015 mit der  Gemeinschaftsschule 
„J. Gutenberg“. Beide Partner vereinbarten die Kooperation, ein Angebot zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen 
garantiert den Schülern bei Vorliegen der Eingangsvoraussetzungen einen Schulplatz in der 
Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ in Wolmirstedt. 

Aufgrund der seitens der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ in Wolmirstedt mit Schreiben 
vom 25.08.2023 beantragten Änderung der Organisationsform vom bisherigen Bezug der 
UmwVO § 1 Abs. 1 Nr. 2a in die Organisationsform nach § 1 Abs. 1 Nr. 2b UmwVO (ohne 
eigene gymnasiale Oberstufe in den Schuljahrgängen 11 bis 13), ist der Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung mit einer anderen Schule, in der die Schuljahrgänge 11 bis 12 oder 
13 geführt werden, notwendig. Die Zuständigkeit für die Durchführung des Verfahrens liegt bei 
der Schulbehörde. 

Die Beschlussvorlage „Kooperationsvertrag mit der „G.-W.-Leibniz-Gemeinschaftsschule 
Wolmirstedt“ des Ergebnisprotokolls der 1. Gesamtkonferenz im SJ 2023/24 des Gymnasiums 
„Kurfürst J. Friedrich“ in Wolmirstedt wurde bereits einstimmig angenommen. Die Aufnahme in 
Klasse 10 dieses Gymnasiums setzt den erweiterten Realschulabschluss voraus. 

 
Sachstand bis 30.09.2024: 

Mit Schreiben vom 27.09.2024 beabsichtigt das Landesschulamt dem Antrag der 
Gemeinschaftsschule „G.W. Leibniz“ in Wolmirstedt zur Aktualisierung des Konzeptes zum SJ 
2025/26 zuzustimmen. Das nach § 2 Abs. 6 S. 3 und 4 UmwVO erforderliche Einvernehmen 
des Trägers der Schulentwicklungsplanung wurde hergestellt. 

 
 

Sachstand bis 30.03.2026: 

Mit Schreiben des Landesschulamtes vom 12.12.2024 wurde der seitens des Schulleiters 
beantragten Änderung der Organisationsform zugestimmt. Die Gemeinschaftsschule „G.W. 
Leibniz“ in Wolmirstedt wird ab dem 01.08.2025 entsprechend § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) 
UmwVO geführt. Dies in Kooperation mit dem Gymnasium „Kurfürst Joachim Friedrich“ in 
Wolmirstedt. 

Unter Berücksichtigung der vorliegenden demografischen Prognosen sowie der rückläufigen 
Schülerzahlentwicklung am Standort der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ ist im Rahmen 
der strategischen Neuordnung insbesondere die Fusion mit der Gemeinschaftsschule „G. W. 
Leibniz“ am Standort Wolmirstedt zu prüfen. 

Ziel dieser Maßnahme ist die Schaffung einer stabilen, mehrzügigen Schulstruktur, um ein 
vollumfängliches und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot am Standort Wolmirstedt auch 
unter veränderten demografischen Rahmenbedingungen nachhaltig abzusichern. 

Dem Kreistag wird die Beschlussvorlage einer Grundsatzentscheidung zur strategischen 
Neuausrichtung der Schulinfrastruktur im Bereich der Stadt Wolmirstedt nach folgender 
Maßgabe zugeleitet: 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren zur strategischen Neuordnung der 
Schullandschaft im Stadtgebiet Wolmirstedt einzuleiten. Zielstellung ist die Sicherstellung 
eines bedarfsgerechten, regional ausgeglichenen sowie leistungsfähigen Bildungsangebotes 
unter Wahrung des gesetzlichen Sicherstellungsauftrages. 

Die Verwaltung wird mit der Erarbeitung eines schulentwicklungsplanerischen 
Gesamtkonzepts beauftragt. Dieses hat auf Basis validierter demografischer Daten sowie 
aktueller Geburtenprognosen die künftigen Kapazitätsbedarfe rechtssicher zu definieren. 
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Im Rahmen der Konzeptionsphase sind sämtliche Steuerungsinstrumente der 
Schulentwicklungsplanung auf ihre Eignung und langfristige Tragfähigkeit hin zu prüfen. Dies 
umfasst insbesondere die Festlegung oder Anpassung von Schuleinzugsbereichen, den 
Abschluss oder die Novellierung von Schulträgervereinbarungen, die Prüfung von 
Schulverbünden sowie die Evaluierung möglicher Schulfusionen. 

Für die untersuchten Varianten ist eine vollumfängliche Wirtschaftlichkeits- und 
Sparsamkeitsprüfung gemäß § 98 KVG LSA durchzuführen, um eine objektivierte 
Entscheidungsgrundlage für künftige Investitionsbedarfe und Haushaltsplanungen zu 
schaffen. 

Die Verwaltung wird ferner beauftragt, die notwendigen Fachplanungen bezüglich der 
liegenschaftlichen Rahmenbedingungen zu koordinieren. Hierbei ist insbesondere auf die 
Bereitstellung einer zukunftsfähigen Infrastruktur sowie die Wahrung der 
Zweckbindungsfristen für eingesetzte Fördermittel Bedacht zu nehmen. 
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4.10 Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ in Wolmirstedt 

 

Information KT 

Sachstand bis 30.09.2023: 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 (BA 0539/40/2023) die Herstellung des 
Einvernehmens   über   die   Änderung   der   Organisationsform   der  Gemeinschaftsschule 
„Johannes Gutenberg“ in Wolmirstedt in eine Gemeinschaftsschule nach § 1 Abs.1 Nr. 2 
Buchst. b UmwVO mit den Schuljahrgängen 5 bis 13, wobei die Schuljahrgänge 11 bis 13 in 
Kooperation mit einer anderen Schule geführt werden, beschlossen. 

Die Herstellung des Einvernehmens gem. § 5b Abs. 7 S. 8 SchulG blieb aufgrund der 
notwendigen Aktualisierung des pädagogisch-organisatorischen Konzeptes und der damit 
verbundenen Erstellung einer Kooperationsvereinbarung durch die Schule sowie des sich 
anschließenden Antragsverfahrens unberührt. Sie erfolgt im Rahmen des Antrags- und 
Genehmigungsverfahren zur Umwandlung einer Schule in eine Gemeinschaftsschule, zur 
Umwandlung einer Gemeinschaftsschule in eine andere Schulform, zur Aktualisierung des 
Konzeptes einer Gemeinschaftsschule und für den Wechsel der Organisationsform oder der 
kooperierenden Schule zum Schuljahr 2024/25. 

Einvernehmen besteht nach § 5b (7) SchulG LSA mit dem Schul- und Planungsträger zur 
Änderung der Organisationsform der GMS, zur bestehenden Kooperationsvereinbarung mit 
der IGS „W. Brandt“ in Magdeburg und zum pädagogisch-organisatorischen Konzept der GMS 
„J. Gutenberg“. Aus Sicht des Landkreises Börde als Sachkostenträger wird eingeschätzt, dass 
sich dieses Konzept in den durch den Schulträger zur Verfügung gestellten Gebäude und 
Räumlichkeiten einschließlich Sach- und Medienausstattung umsetzen lässt. Erneuerungen, 
Ergänzungen, Ersatzbeschaffungen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung. 

 
 

Sachstand bis 30.09.2024: 

Änderung der Organisationsform 

Mit Schreiben vom 22.12.2023 genehmigte das Landesschulamt die Änderung der 
Organisationsform der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ in Wolmirstedt in eine 
Gemeinschaftsschule nach § 1 Abs.1 Nr. 2 Buchst. b UmwVO mit den Schuljahrgängen 5 bis 
13, wobei die Schuljahrgänge 11 bis 13 in Kooperation mit einer anderen Schule geführt 
werden. 

Kooperationsvereinbarung 

Die Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ beabsichtigt die Kooperation mit der IGS „W. Brandt“ 

in Magdeburg zu vereinbaren. Mit Beschluss der Gesamtkonferenz der IGS „W. Brandt“ vom 

01.11.2023 wurde der Kooperation mit der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ zugestimmt. 

Die Aufnahme von Lernenden aus dem Landkreis Börde an den Integrierten Gesamtschulen 

in Trägerschaft der Landeshauptstadt Magdeburg ist aufgrund des zwischen der 

Landeshauptstadt Magdeburg und dem Landkreis Ohrekreis, dessen Rechtsnachfolger der 

Landkreis Börde ist, bestehenden Vertrages zur Schulentwicklungsplanung im 

allgemeinbildenden Bereich vom 27.12.2002 geregelt. 

Die Landeshauptstadt Magdeburg signalisierte die Aufhebung dieses Vertrages. 

Die Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg“ ist dann gefordert einen geeigneten 
Kooperationspartner gemäß § 1 Abs. 2 Buchst. b UmwVO einzugehen. Aus Sicht des 
Schulträgers wäre zu gegebener Zeit die Kooperation mit dem 100 m entfernten Gymnasium 
„Kurfürst J. Friedrich“ in Wolmirstedt denkbar, weil der Schuleinzugsbereich die Wohnorte der 
Schülerschaft der Gemeinschaftsschule bereits erfasst. 
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Sachstand bis 30.09.2025: 

Die Landeshauptstadt Magdeburg kündigte mit Schreiben vom 13.12.2024 den Vertrag zur 
Schulentwicklungsplanung im allgemeinbildenden Bereich vom 27.12.2002. 

Unabhängig davon besteht die Kooperationsvereinbarung zwischen der Integrierten 
Gesamtschule und der Gemeinschaftsschule „J. Gutenberg vom 28.06.2023 weiterhin. 
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Kapitel 5 – öffentliche Gymnasien 
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Kapitel 6 – öffentliche Förderschulen und Förderzentren 

6.3 Förderschule für Geistigbehinderte „Schule am Mühlenberg“ in Hamersleben 

 
Der Landkreis Börde als Träger der FöS „Am Mühlenberg“ in Hamersleben hat mit Schreiben 
vom 07.01.2026 gegenüber dem Landesschulamt die Einrichtung einer Trainingswohnung als 
Fachunterrichtsraum angezeigt. 

Ziel der Einrichtung des schulischen Lernortes es ist, die curricularen Vorgaben für den 
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ im Lern und Lebensbereich „Wohnen“ intensiviert 
umzusetzen. Eine wesentliche Vorgabe der Berufsschulstufe ist es, als Bindeglied zwischen 
Schule und Erwachsenenleben zu fungieren und die Schülerinnen und Schüler auf eine 
größtmögliche Selbstständigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vorzubereiten. 

Um diese Kompetenzen - wie Haushaltsführung, Selbstversorgung und das Einhalten sozialer 
Regeln - effektiv und praxisnah zu vermitteln, bedarf es eines authentischen Lernorts. Solche 
lebenspraktischen Fähigkeiten lassen sich in herkömmlichen Klassenräumen nur bedingt 
simulieren. Vor diesem Hintergrund hat die Schulleitung, Frau Müller, ein pädagogisches 
Konzept für die Nutzung einer externen Trainingswohnung erarbeitet. 

Zur Umsetzung dieses pädagogischen Konzepts mietet der Landkreis als Schulträger ein 
geeignetes Objekt am Standort Hamersleben, Angerweg 1, an. Der Mietbeginn ist für den 
15.01.2026 vorgesehen, die Mietdauer ist zunächst auf 4 Jahre. Das Haus befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zur Schule und ist für die Schülergruppen fußläufig erreichbar. 

Mit Schreiben vom 08.01.2026 hat das Landesschulamt die Einrichtung dieser 
Trainingswohnung zur Kenntnis genommen. 
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6.3 Förderschule für Geistigbehinderte „Schule am Mühlenberg“ in Hamersleben 
und 
6.4 Förderschule für Geistigbehinderte „Miteinander“ in Wefensleben 
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· Information KT 

Kreistagsbeschluss Nr. 0316/40/2021 vom 01.12.2021: 

Der Kreistag beauftragte die Verwaltung: 

1. Das Verfahren zur Fusion der Förderschule für Geistigbehinderte in Wefensleben und 
Hamersleben mit Wirkung ab dem Zeitpunkt des Ersatzneubaus im Rahmen SEPL 
2022ff. durchzuführen. 

2. Mit der Planung und Umsetzung des Ersatzneubaus der fusionierten FöS für 
Geistigbehinderte, einschl. Erwerb des Grundstücks am Standort Oschersleben, 
entsprechend der vorliegenden Kostenschätzung in Abhängigkeit von der Akquise von 
Fördermitteln bzw. der Bereitstellung der Haushaltsmittel im Haushaltsplan des 
Landkreises Börde. 

3. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Standort wird nur dann erworben, wenn die 
baurechtliche Prüfung in allen Belangen abgeschlossen ist (positive Bauvoranfrage, 
rechtliche Würdigung in der Archäologie). 

4. Sämtliche Altliegenschaften werden im Nachgang an den freien Markt veräußert. Die 
Erlöse der Altobjekte sollen in die Reinvestition fließen. 

5. Die Verwaltung soll für das Projekt mindestens in der Leistungsphase 2, maximal in der 
Leistungsphase 3, die architektonische/ ingenieurtechnische Planung beauftragen. 

 

Sachstand 30.09.2023: 

Stellungnahme Amt für Gebäudemanagement, Herr Kambach am 06.11.2023 

Aus dem Förderschulkonzept, mit welchem sich der Kreistag mehrfach in den vergangenen 
Jahren befasst hat, resultiert die Entscheidung, am Standort Oschersleben eine neue 
Förderschule für GB zu errichten. Mit Kreistagsbeschluss 0316/40/2021 vom 01.12.2021 
beauftragte der Kreistag unter Ziff. 2 „die Verwaltung mit der Planung und Umsetzung des 
Ersatzneubaus der fusionierten Förderschulen für GB, der eine barrierefreie und qualitativ 
hochwertige Unterrichts- und Therapiearbeit mit dem Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ ermöglichen soll. Diese zentrale Schule am Standort Oschersleben soll die 
beiden derzeitigen Förderschulen in Hamersleben und Wefensleben ersetzen. Zur 
Realisierung des Vorhabens ist die Schaffung von Baurecht zwingend erforderlich. Da die 
Planungshoheit bei der Stadt Oschersleben liegt, wurde ein Städtebaulicher Vertrag zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3/2022 „Alter Friedhof – Neubau Förderschule“ in 
Oschersleben (Bode) zwischen dem Landkreis Börde und der Stadt Oschersleben 
geschlossen. Dieser regelt die jeweiligen Pflichten in der Bauleitplanung sowie die Übernahme 
der Planungs- und Erschließungskosten durch den Landkreis Börde. Nach Vorliegen des 
Baurechts erfolgt der Grundstückserwerb. Im Rahmen des städtebaulichen Vertrages wird 
derzeit noch eine Artengutachten erstellt. Mit den abschließenden Ergebnissen ist bis Ende 
2023 zu rechnen. Des Weiteren befindet sich die Vergabe der Architekturleistungen in 
Vorbereitung. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Rahmenterminplanes ist der bauliche 
Abschluss für Ende 2026 bzw. Mitte 2027 geplant. 

 

Sachstand 30.09.2024: 

Stellungnahme Amt für Gebäudemanagement, Herr Kambach vom 05.11.2024 

Die Verwaltung hält weiterhin an einem Neubau einer Förderschule am Standort 
Oschersleben, Kleine Anderslebener Straße fest. Nachfolgend die Stellungnahme zu den 
Punkten des Kreistagsbeschlusses Nr. 0316/40/2021 vom 01.12.2021: 

Zu Pkt. 2: 

Derzeitig ist kein Fördermittelprogramm bekannt, welches das Gesamtvorhaben mit mehr als 
50 % der Gesamtkosten von 23 Mio. € bzw. mit mindestens 5 Mio. € Zuwendung unterstützt. 
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Im Nachtragshaushalt 2025 sind Änderungen der Planansätze vorgesehen (Kostensteigerung 
von 6 Mio €). Es wird von einer Bauzeit bis mindestens 2029 ausgegangen. Im Vorbericht des 
Haushaltsplanes 2024/2025 wird dieses Vorhaben als wesentliche Maßnahme für 2025 
aufgeführt. 

Zu Pkt. 3: 

Aktuell hat hierzu der Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss der Stadt Oschersleben (Bode) 
am 30.08.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen und auf seiner Sitzung am 
27.08.2024 dem Entwurfs- und Billigungsbeschluss des Bebauungsplanes 03/2022 
zugestimmt. Bis zum 08.11.2024 erfolgt derzeitig noch die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und Behörden sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit. Es wird davon ausgegangen, 
dass die nächste Vorlage zur Aufstellung des Bebauungsplanes in der Sitzung des v. g. 
Ausschusses voraussichtlich im Mai 2025 behandelt wird. 

Zu Pkt. 5: 

Im Rahmen der Erstellung des Baum- und Artenschutzgutachtens im Rahmen der B- 
Planerstellung musste der geplante Grundstückszuschnitt nochmal geändert werden. Die 
Grundstücksgröße bleibt dabei annähernd unverändert. Aus vorstehendem Grund wurde das 
VOF-Verfahren erstmal zurückgestellt. Ein Vergabeverfahren ist nunmehr für das I. Quartal 
2025 vorgesehen. 

 
 

Sachstand 05.11.2025: 

 

Mit dem Antrag der Fraktion CDU vom 11.07.2025 (Vorlagen-Nr. 0172/CDU/2025) beantragt 
diese die Einrichtung eines gemeinsamen Schulstandortes aus den Förderschulen für die 
Förderschwerpunkte Lernen und geistige Entwicklung im Südkreis. Damit ist die Verwaltung 
beauftragt worden, zu prüfen, ob anstelle von zwei Schulgebäuden an unterschiedlichen 
Standorten, eine gemeinsame Förderschule für die Förderschwerpunkte Lernen und geistige 
Entwicklung an einem Standort errichtet werden kann. 

Die Beantwortung erfolgt durch das Amt für Gebäudemanagement mit dem Ergebnis, dass die 
Verwaltung an den bisherigen Planungen festhält. 
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